


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 176/2 
- Mittlerer Ring zw. Glehner Weg u. Rheydter Straße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 08.04.1974 Es gilt die BauNVO 1968 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 
Die gemäß § 3 (3) der BauNVO von 1968 vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (4) derselben 
Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Die gemäß § 4 (3) Nr. 4 vorgesehene Ausnahme wird im WA II/III u. WA II+ ID-Gebiet allgemein 
zulässig. 

Die gemäß § 4 (3) Nr. 1, 2, 3, 5 und 6 vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 (4) derselben 
Verordnung nicht zulässig. 
Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

2. Baugestaltung 
Gemäß der dritten Verordnung zur Änderung der ersten Verordnung zur Durchführung des Bun-
desbaugesetzes vom 21.4.1970 werden folgende Festsetzungen über die äußere Gestaltung der 
baulichen Anlagen und die Außenanlagen Bestandteil des Bebauungsplanes. 

a) Außenwände 
Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau oder Ziegelverblendbauweise auszuführen. 
Andersartige Bauteile sind zulässig, soweit sie sich dem Gebäude gestalterisch einordnen. 

b) Dächer 
Im WR I + ID - Gebiet sind Dachaufbauten, außer Schleppgauben bis zu einer Gesamtlänge 
von ¼ der Trauflänge zulässig; Drempel bis zu einer Höhe von 50 cm. Bei Doppel- und Reihen-
häusern müssen Trauf- und Firsthöhen sowie Traufausbildung untereinander gleich sein. 

c) Garagen 
Sie sind mit einem Flachdach zu versehen. Garagengruppen und aneinandergrenzende Einzel-
garagen sind einheitlich zu gestalten. 

Im Einzelnen wird vorgeschrieben: 
- Eine einheitliche Torhöhe und Konstruktion 
- Eine einheitliche Traufausbildung einschließlich Dachanschluß 
- Dachentwässerung: innen 
- Oberkante Fußboden mindestens 10 cm über Straßenhöhe 

d) Außenanlagen 
Die im Plan als „nicht überbaubare Grundstücksfläche - Vorgarten" gekennzeichneten Flächen 
sind zur öffentlichen Verkehrsfläche hin nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. Wenn 
Hausgärten, die unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, Eckgrundstücke und 
solche Grundstücke, bei denen der Hausgarten zwischen Wohnhaus und öffentlicher Verkehrs-
fläche liegt, eingefriedigt werden sollen, so sind sie straßenabschnittsweise einheitlich durch  
80 cm hohe Mauern oder Waldlattenzäune auszuführen. 

Einfriedigungen zwischen Hausgärten und Einfriedigungen auf der Grenze zu öffentlichen und 
privaten Grünflächen sowie sonstigen Freiflächen können als maximal 80 cm hohe Maschen-
drahtzäune an schlanken Pfosten ausgeführt werden. 

Werden zwischen Hausgärten und Vorgärten Einfriedigungen vorgesehen, so sind sie als 
maximal 80 cm hohe Mauern, Waldlatten- oder Maschendrahtzäune auszuführen. 

Zur Abschirmung gegen Immissionen sind zur Straße „Mittlerer Ring" und zur Begrenzung der 
Hofbereiche im SO I g - Gebiet Einfriedigungen, außer Maschendraht, bis zu einer Höhe von 
1,80 m zulässig. 


